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Beat Strasser

Das schweizerische Steuerrecht be-
steuert Personen mit ausländerrecht-
lichem Status, welche in der Schweiz
arbeiten, über eine Quellensteuer. Be-
steuert werden ausländische Arbeit-
nehmer, die keine Niederlassungsbe-
willigung C haben, beziehungsweise
nicht mit einem SchweizerStaatsbürger
verheiratet sind. Der Arbeitgeber zieht
dem Mitarbeitenden die Steuern direkt
vom Lohn ab und leitet sie an die Kan-
tonale Steuerverwaltung weiter.

Der Arbeitgeber haftet

Die Quellensteuer vereinfacht die Steu-
erberechnung für ausländische Arbeit-
nehmer. Der Arbeitgeber jedoch über-
nimmt die Verantwortung für die
korrekte Besteuerung des Arbeitneh-
mers und er haftet für die Steuerent-
richtung. Unterlassene Quellensteuer-
abzüge können zu einem späteren Zeit-
punkt nur mit grossem Aufwand auf
den Arbeitnehmer überwälzt werden.
Deshalb sollte der korrekten Abrech-
nung die nötige Beachtung geschenkt
werden.

Steuergrundlage und Tarif

Steuerpflichtig sind primär die Er-
werbseinkünfte sowie die an deren
Stelle tretenden Ersatzeinkünfte. Nebst
dem ordentlichen Bruttolohn ist also
beispielsweise auch auf Naturalleis-
tungen, Wegentschädigungen oder
Pauschalspesen Quellensteuer abzu-
rechnen. Der Arbeitgeber muss darauf
achten, dass er den richtigen Tarif an-
wendet. Zuständig für die Tarifmittei-
lung ist die Gemeinde, in der die quel-
lensteuerpflichtige Person ihren Wohn-
sitz oder Aufenthalt hat. Bei quellen-

steuerpflichtigen Personen ohne Wohn-
sitz oder Aufenthalt in der Schweiz rich-
tet sich der Tarif nach der Gemeinde, in
der der Arbeitgeber seinen Sitz oder die
Betriebsstätte hat. Folgende Tarife wer-
den angewendet:
Tarif A (mit oder ohne Kirchensteuer)

für Alleinstehende (Ledige, Ge-
trennte, Geschiedene, Verwit-
wete)

Tarif B (mit oder ohne Kirchensteuer)
für alleinverdienende Verheira-
tete und für Halbfamilien (Le-
dige, Getrennte, Geschiedene
und Verwitwete, die mit Kin-
dern zusammenleben)

Tarif C (mit oder ohne Kirchensteuer)
für Doppelverdienende, sofern
der Verdienst des andern Ehe-
partners in der Schweiz erzielt
wird und mindestens CHF
2000.– pro Monat beträgt

Tarif D (10%) für Nebenerwerb (wö-
chentliche Arbeitszeit weniger
als 15 Stunden und der monat-
liche Bruttolohn beträgt weni-
ger als CHF 2000.–, sofern die
steuerpflichtige Person selbst
oder deren Ehegatte daneben
weitere Lohneinkünfte bezie-
hen)

Tarif G (4,5%) für Personen, die täglich
als Grenzgänger aus Deutsch-
land in die Schweiz pendeln
und hier eine Tätigkeit als Ar-
beitnehmer ausüben

Tarif S (5%) im vereinfachten Abrech-
nungsverfahren zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit (seit
1.1.2008)

Ist die quellensteuerpflichtige Person
mit dem verfügten Quellensteuertarif
nicht einverstanden, kann sie bis Ende
März des auf die Fälligkeit folgenden

Kalenderjahrs vom zuständigen Ge-
meindesteueramt eine Überprüfung
verlangen.

Sonderfall Grenzgänger

Als Grenzgänger im steuerrechtlichen
Sinn gelten Arbeitnehmer, die in der
Schweiz ihrer Arbeit nachgehen und
täglich an ihren Wohnort zurückkehren.
Stammt ein Grenzgänger beispiels-
weise aus Deutschland, darf er an
höchstens 60 Tagen pro Jahr aus beruf-
lichen Gründen von seinem Wohnsitz in
Deutschland fernbleiben. Falls eine
Wohnsitzbestätigung des deutschen Fi-
nanzamts vorliegt, erhebt die Schweiz
auf dem Brutto-Erwerbseinkommen
von Grenzgängern eine reduzierte Quel-
lensteuer von 4,5 Prozent. Deutschland
besteuert das Einkommen ordentlich
und rechnet die in der Schweiz abgelie-
ferte Steuer an.

Abzüge für Quellensteuer-
pflichtige

Da im Quellensteuertarif keine beson-
deren Abzüge berücksichtigt sind, kön-
nen Arbeitnehmer Abzüge über einen
Antrag zur Tarifkorrektur geltend ma-
chen. Der Antrag muss bis Ende März
des Folgejahrs bei der kantonalen Steu-
erverwaltung eingereicht werden.

Folgende Aufwendungen können An-
lass für eine Quellensteuerrückerstat-
tung sein:
• Schuldzinsen (Konsumkredit)
• Weiterbildungskosten
• Krankheits- und Unfallkosten
• Behinderungsbedingte Kosten
• Unterhaltsbeiträge,

Alimentenzahlungen

• Beiträge an anerkannte Formen der
gebundenen Selbstvorsorge (Säule
3a)

• Einkäufe fehlender Beitragsjahre in
die Pensionskasse (2. Säule)

• Kosten des internationalen Wochen-
aufenthalts

• Ausserordentliche Fahrtkosten (über
10000 km pro Jahr)

• Kinderbetreuungskosten
• Unterstützungsabzug
• Gemeinnützige Zuwendungen, Spen-

den
• zur Vermeidung einer internationa-

len Doppelbesteuerung

Die Treuhänder des Schweizerischen
Treuhänderverbands beraten fachkun-
dig und diskret in allen Fragen zur Quel-
lensteuer. Achten Sie bei der Wahl Ihres
Treuhandberaters auf das Gütesiegel
TREUHAND | SUISSE des Schweizeri-
schen Treuhänderverbands. Die Mit-
glieder des Verbands verpflichten sich
zu erstklassigen Beratungs- und
Dienstleistungsstandards und bilden
sich laufend fachlich weiter. In der Mit-
gliederdatenbank von TREUHAND |
SUISSE finden Sie per Mausklick aus-
gewiesene Treuhandprofis in Ihrer
Nähe: www.treuhandsuisse-zh.ch h
* Beat Strasser ist Präsident des Schweizerischen
Treuhänderverbands TREUHAND | SUISSE, Sektion
Zürich und Partner bei Strasser & Vögtli Treuhand
AG, Küttigen.
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Die Schweiz ist wirtschaftlich stark mit den EU-Ländern vernetzt. Mit den grenzüberschreitenden
Geschäftsbeziehungen rekrutieren auch viele Schweizer KMU Arbeitskräfte aus den Nachbarländern.
Diese Arbeitnehmer unterliegen häufig der Quellensteuer, die der Arbeitgeber entrichtet. Unkompliziert
für den Arbeitnehmer, gilt es für den Arbeitgeber einige Punkte zu beachten.
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